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Marktgemeinde         lfd.Nr. 13 

Michelhausen 

Vorläufiger Bericht 
über die 

Sitzung des Gemeinderates 

am Dienstag, den 22.03.2022, im Gemeindeamt Michelhausen 

Beginn: 19:00 Uhr     Die Einladung erfolgte am 17.03.2022 
Ende: 19:40 Uhr     durch Kurrende. 

anwesend waren: 

Bürgermeister: Bernhard Heinl 
Vizebürgermeister: Eduard Sanda 

GGR  Maria Burchhart GGR Sabine Figl 

GGR Bernhard Heinreichsberger  

GR Sylvia Aichinger  GR Bernhard Baumgartner 

GR Walter Herzog  

 GR Mag. Reinhard Ossberger 

GR Josef Ott  

  

GGR Mag. Gerald Fröhlich GR DI (FH) Silvia Eiletz 

GR Christian Laistler GR MMag. Sabine Schreiner 

 

GR Andreas Michal  

 

anwesend war außerdem:  
Mag. Astrid Trettenhahn als Schriftführerin 

entschuldigt abwesend waren: 

GGR Daniela Schodt GR Helmut Kohl 

GR Helmut Schuster GR Michael Vogler 

GR  Mag. Christoph Wohlmuther GR Luca Hüttinger 

 

nicht entschuldigt abwesend waren: 

 

Vorsitzender: Bürgermeister Bernhard Heinl 

 
Die Sitzung war öffentlich. 

Die Sitzung war beschlussfähig 
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Tagesordnung 

1) Genehmigung bzw. Abänderung der Verhandlungsschrift der Sitzung vom 22.02.2022 
2) Bericht des Prüfungsausschusses 
3) Rechnungsabschluss 2021 sowie Jahresabschluss 2020 der KommReal Michelhausen 

GmbH und der JLM GmbH 
4) JLM GmbH – Geschäftsführerwechsel 
5) Vereinsförderung für den Club Niederösterreich und die Europäische Landentwicklung 

und Dorferneuerung 
6) Bezeichnung von öffentlichen Verkehrsflächen in Pixendorf 

(Primärversorgungszentrum) 
7) Bezeichnung von öffentlichen Verkehrsflächen in Pixendorf (Betriebsgebiet) 
8) Zubau Volksschule für die schulische Nachmittagsbetreuung – Ergänzung der 

Auftragsvergaben 
9) EVN- Lichtservice Zusatzvereinbarung 
10) Verkauf der Teilfläche 8 (9 m²) des Grundstückes Nr. 1493 und der Teilfläche 7 (102 

m²) des Grundstückes Nr. 1494 laut Teilungsplan der TERRAGON Vermessung ZT - 
GmbH, GZ 11189, vom 25.11.2021, betreffend das Grundstück Nr. 10, KG Pixendorf 

11) Erhöhung und Anpassung der „Energieförderung der Marktgemeinde Michelhausen“ 
12) NÖ HILFT – MICHELHAUSEN HILFT – Geldspende für die Unterstützung ukrainischer 

Flüchtlinge 
13) Widmung ins öffentliche Gut bzw. Entwidmung laut Teilungsplanentwurf der 

TERRAGON Vermessung ZT - GmbH, GZ 11189, vom 25.11.2021, betreffend das 
Grundstück Nr. 10, KG Pixendorf 

14) Widmung ins öffentliche Gut bzw. Entwidmung laut Teilungsplan der TERRAGON 
Vermessung ZT - GmbH, GZ 11735, vom 17.02.2022, betreffend das Grundstück Nr. 
1575/1, KG Pixendorf 

15) Widmung ins öffentliche Gut bzw. Entwidmung laut Teilungsplan der Vermessung 
Schubert ZT-GmbH, GZ 41273-1, vom 25.02.2022, betreffend das Grundstück Nr. 189/1, 
KG Mitterndorf 

16) Personalangelegenheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

 

Verlauf der öffentlichen Sitzung 

Der Vorsitzende begrüßt die erschienenen Mitglieder, stellt die Beschlussfähigkeit fest und 

eröffnet die heutige Sitzung.  

 

Dringlichkeitsanträge gem. § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung  

keine 
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Tagesordnungspunkt Nr. 1 

Genehmigung bzw. Abänderung der Verhandlungsschrift der Sitzung vom 
22.02.2022 

 
Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen die Verhandlungsschrift der Sitzung vom 22.02.2022 
keine Einwände erhoben wurden. 
 
Das Protokoll gilt daher als genehmigt. 
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Tagesordnungspunkt Nr. 2 

Bericht des Prüfungsausschusses 

Der Bürgermeister erteilt für diesen Tagesordnungspunkt Herrn GR Christian Laistler das 
Wort. Dieser bringt folgenden schriftlichen Bericht über das Ergebnis der Prüfung am 
15.03.2022 dem Gemeinderat zur Kenntnis. 
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Vom Bürgermeister ergeht keine Stellungnahme. 

Der Bericht wird seitens des Gemeinderates zur Kenntnis genommen. 
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Tagesordnungspunkt Nr. 3 

Rechnungsabschluss 2021 sowie Jahresabschluss 2020 der KommReal 

Michelhausen GmbH und der JLM GmbH 

Der Bürgermeister legt den Rechnungsabschluss 2021 sowie die geprüften Jahresabschlüsse 

2020 der KommReal Michelhausen GmbH und der JLM GmbH vor und erläutert diese. 

Der Jahresabschluss 2020 der JLM GmbH liegt derzeit nur als Entwurf vor, da der neue 

Bürgermeister der Marktgemeinde Michelhausen noch nicht zum Geschäftsführer bestellt 

wurde. Dies ist TP 4 der heutigen Sitzung. 

 

 

Anträge des Gemeindevorstandes: 

a) Der Gemeinderat möge den Rechnungsabschluss für das Jahr 2021 beschließen. 

b) Der Gemeinderat möge den Jahresabschluss 2020 der KommReal Michelhausen GmbH zur 

Kenntnis nehmen. 

c) Der Gemeinderat möge den Jahresabschluss 2020 der JLM GmbH zur Kenntnis nehmen. 

 

Beschluss: 

Zu a) Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

Zu b) Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

Zu c) Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: mit 5 Enthaltungen (alle 4 SPÖ&Unabhängige und GR Michal -

FPÖ) 

 

GGR Mag. Fröhlich meldet sich zu Wort und stellt nachstehende Anfragen gem. § 22 NÖ GO 

1973: 
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Der Bürgermeister hält fest, dass diese Anfrage im Zuge der nächsten Gemeinderatssitzung 

beantwortet wird. 
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Tagesordnungspunkt Nr. 4 

JLM GmbH – Geschäftsführerwechsel 

Der Bürgermeister legt den nachstehenden Gesellschafterbeschluss vor, der von der 
Marktgemeinde Michelhausen als Gesellschafterin der JLM GmbH zu fassen ist, um Herrn 
Ök.Rat Rudolf Friewald als Geschäftsführer abzuberufen und Herrn Bernhard Heinl zu 
bestellen: 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: 

Der Gemeinderat möge den Geschäftsführerwechsel der JLM GmbH laut oben dargestelltem 
Entwurf beschließen. 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 5 

Vereinsförderung für den Club Niederösterreich und die Europäische 
Landentwicklung und Dorferneuerung 
 
Der Bürgermeister legt das Ansuchen des Club NÖ um Überweisung der jährlichen 
Vereinsförderung in Höhe von 2.400,00 Euro für den Club Niederösterreich (ZVR-Nummer: 
319 006 047) und die Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung (ZVR-Nummer: 
967 401 264) mit Sitz am Bahnhofsring 48/TOP 5B, 3441 Pixendorf, auf das Konto des Club NÖ, 
IBAN AT65 3200 0000 0006 4097 vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antrag des Gemeindevorstandes: 
 
Der Gemeinderat möge beschließen, dem Club Niederösterreich (ZVR-Nummer: 319 006 047) 
und der Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung (ZVR-Nummer: 967 401 264) 
mit Sitz am Bahnhofsring 48/TOP 5B, 3441 Pixendorf, eine Vereinsförderung für das Jahr 2022 
in Höhe von 2.400,00 Euro zu gewähren.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: mit 4 Gegenstimmen (alle SPÖ & Unabhängige) 
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Tagesordnungspunkt Nr. 6 

Bezeichnung von öffentlichen Verkehrsflächen in Pixendorf 
(Primärversorgungszentrum) 
 
Der Bürgermeister legt folgenden Verordnungsentwurf vor: 
 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Michelhausen hat in seiner Sitzung vom ……………………… 

nachstehende 

Verordnung 
der 

Straßenbezeichnung 
in der Ortschaft Pixendorf 

beschlossen: 

§ 1 

Gemäß § 31 Abs. 3 der NÖ Bauordnung 2014, LGBl. 1/2015 idgF, wird für die nachstehende 

Verkehrsfläche folgende Straßenbezeichnung verordnet: 

Annaweg für das Grundstück Nr. 1362 der KG Pixendorf – von der Einmündung des 

Grundstücks Nr. 1342/2 der KG Pixendorf Richtung Osten bis zur Einmündung des 

Grundstückes Nr. 1361/3 der KG Pixendorf beim Kreisverkehr vor dem Bahnhof 

Tullnerfeld 

§ 2 

Diese Verordnung tritt mit dem der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Monatsersten, das 

ist der ………………………. in Kraft. 

 

 Der Bürgermeister 

 Bernhard Heinl 
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Antrag des Gemeindevorstandes: 
 
Der Gemeinderat möge  
 
in der Ortschaft Pixendorf 
 

• für die das Grundstück Nr. 1362 der KG Pixendorf – von der Einmündung des 
Grundstücks Nr. 1342/2 der KG Pixendorf Richtung Osten bis zur Einmündung des 
Grundstückes Nr. 1361/3 der KG Pixendorf beim Kreisverkehr vor dem Bahnhof 
Tullnerfeld - umfassende Verkehrsfläche  
die Straßenbezeichnung  Annaweg 

 
laut beiliegendem Entwurf verordnen. 
 

 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 7 

Bezeichnung von öffentlichen Verkehrsflächen in Pixendorf (Betriebsgebiet) 
 
Der Bürgermeister legt folgenden Verordnungsentwurf vor: 
 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Michelhausen hat in seiner Sitzung vom ……………………… 

nachstehende 

Verordnung 
der 

Straßenbezeichnung 
im Betriebsgebiet der Ortschaft Pixendorf 

beschlossen: 

§ 1 
Gemäß § 31 Abs. 3 der NÖ Bauordnung 2014, LGBl. 1/2015 idgF, wird für die nachstehenden 

Verkehrsflächen folgende Straßenbezeichnung verordnet: 

Am Hochwiesgraben für die Parz. 1308/2, die Parz. 1306 von der Einmündung der Parz. 1308/2 im 

Norden bis zur Einmündung der Parz. 1305/4 im Süden, die Parz. 1305/4 von 

der Einmündung in die Parz. 1306 im Westen bis zur südwestlichen Ecke der 

Parz. 1304/2 und die Parz. 1304/8 (siehe gelbe Markierung) 

 

Die mit Beschluss des Gemeinderates vom 08.06.2018 verordnete Straßenbezeichnung „Stierpark“ 

wird aufgehoben. 

§ 2 
Diese Verordnung tritt mit dem der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Monatsersten, das 

ist der ………………………. in Kraft. 

 Der Bürgermeister 

 Bernhard Heinl 
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Antrag des Gemeindevorstandes: 

Der Gemeinderat möge  
 
Im Betriebsgebiet der Ortschaft Pixendorf 
 
für die die Parz. 1308/2, die Parz. 1306 von der Einmündung der Parz. 1308/2 im Norden bis zur 
Einmündung der Parz. 1305/4 im Süden, die Parz. 1305/4 von der Einmündung in die Parz. 1306 im 
Westen bis zur südwestlichen Ecke der Parz. 1304/2 und die Parz. 1304/8  

umfassenden Verkehrsflächen  
die Straßenbezeichnung   Am Hochwiesgraben 
 
laut beiliegendem Entwurf verordnen. 
 

 

 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 8 

Zubau Volksschule für die schulische Nachmittagsbetreuung – Auftragsvergabe 
– Ergänzung 
 

Der Bürgermeister legt in Ergänzung der bereits vom Gemeinderat im Zuge seiner Sitzung am 

22.02.2022 beschlossenen Auftragsvergaben folgenden von der Fa. Ebner&Partner PlanungsGmbH & 

CoKG ermittelten Vergabevorschlag vor: 

 

Gewerk Bieter Auftragssumme in € netto 

Sonnenschutz Hella 8.032,90 

 

 

 

 

 

Antrag des Bürgermeisters: 

Der Gemeindevorstand möge folgenden Antrag an den Gemeinderat stellen: 
 
Der Gemeinderat möge die oben bezeichnete Auftragsvergabe beschließen.  

 
 

 

 

 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 9 

EVN- Lichtservice Zusatzvereinbarung 
 
Der Bürgermeister legt folgende Zusatzvereinbarungen Ev. Nr. L-B-21-216/KG-3-10564-5 vom 
25.01.2022 zum Lichtservice Übereinkommen mit der EVN Energievertrieb GmbH & Co KG vor: 
 

• Bestückung Leerfundamente Grillenbergsiedlung (2 neue Lichtpunkte)  
zum Preis von € 2.263,36 (exkl. Ust) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: 
 
Der Gemeinderat möge der EVN Energievertrieb GmbH & Co KG den Auftrag laut der 

Zusatzvereinbarung zum Lichtservice Übereinkommen Ev. Nr. L-B-21-216/KG-3-10564-5 vom 

25.01.2022 

• zum Preis von € 2.263,36 (exkl. Ust) 
 

erteilen. 

Die Bedeckung erfolgt durch Aufschließungskosten. 

 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 10 

Verkauf der Teilfläche 8 (9 m²) des Grundstückes Nr. 1493 und der Teilfläche 7 

(102 m²) des Grundstückes Nr. 1494 laut Teilungsplan der TERRAGON 

Vermessung ZT - GmbH, GZ 11189, vom 25.11.2021, betreffend das Grundstück 

Nr. 10, KG Pixendorf 

 

Der Bürgermeister legt den nachstehenden von Notar Dr. Strommer verfassten 
Kaufvertragsentwurf vor: 
 
 

22217/1 -/M 

KAUFVERTRAG 

abgeschlossen zwischen: 

 

1. der Marktgemeinde Michelhausen, Tullner Straße 16, A-3451 Michelhausen, durch 

ihre gefertigte Vertretung,  

 

im folgenden kurz verkaufende Partei genannt, einerseits, sowie 

 

2. Herrn Julian G r o b m ü l l e r , geb. 27.08.1996, Mayerhofstraße 41, A-3441 

Pixendorf und Herrn Manuel G r o b m ü l l e r , geb. 12.01.1994, Talstraße 36/8, A-

3451 Michelhausen,  

 

im folgenden kurz kaufende Parteien genannt, andererseits, wie folgt: 

 

 

I. 
 

Gegenstand dieses Kaufvertrages sind  

1. die der verkaufenden Partei grundbücherlich zur Gänze gehörende unter 

Zugrundelegung der Vermessungsurkunde der TERRAGON Vermessung ZT-

GmbH, GZ. 11189 durch Unterteilung des Grundstückes 1493 neu entstehende 

lastenfreie Trennfläche „8“ mit 9 m², inneliegend in EZ 72 des Grundbuches der 

Katastralgemeinde 20164 Pixendorf laut nachstehendem Grundbuchsauszug: 
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KATASTRALGEMEINDE 20164 Pixendorf                                EINLAGEZAHL 72 

BEZIRKSGERICHT Tulln                                                            

******************************************************* ABFRAGEDATUM 10.02.2022 

Letzte TZ 2865/2021                                                             

Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012         

************************************* A1 ************************************** 

   GST-NR  G BA (NUTZUNG)         FLÄCHE  GST-ADRESSE                           

   1270      Wald(10)          *   2986                                         

   1277      Wald(10)          (*  2986) Löschung in Vorbereitung               

   1279      Wald(10)          (*  3353) Löschung in Vorbereitung               

   1483      Gewässer(10)      *    659                                         

   1492/1    Landw(10)         (*  2077) Löschung in Vorbereitung               

   1493      GST-Fläche        (*  1121) Änderung in Vorbereitung               

             Sonst(10)             1091                                         

             Sonst(30)               30  Schlossallee 30                        

   1537/3  G Gewässer(30)      (*    19) Löschung in Vorbereitung               

   1545/3  G Gewässer(30)      (*    11) Löschung in Vorbereitung               

   1545/4  G Gewässer(10)      *    977                                         

   1545/5  G GST-Fläche        *    580                                         

                                         Gewässer(10) 145                       

                                         Gewässer(30) 435                       

   1545/6  G GST-Fläche        *    263                                         

                                         Gewässer(10) 86                        

                                         Gewässer(30) 177                       

   1591      Sonst(10)         *    512                                         

   GESAMTFLAECHE                (15544) Änderung in Vorbereitung                

Legende:                                                                        

G: Grundstück im Grenzkataster                                                  

*: Fläche rechnerisch ermittelt                                                 

Gewässer(10): Gewässer (Fließende Gewässer)                                     

Gewässer(30): Gewässer (Gewässerrandflächen)                                    

Landw(10): landwirtschaftlich genutzte Grundflächen (Äcker, Wiesen oder Weiden) 

Sonst(10): Sonstige (Straßenverkehrsanlagen)                                    

Sonst(30): Sonstige (Verkehrsrandflächen)                                       

Wald(10): Wald (Wälder)                                                         

************************************* A2 ************************************** 

   8  c 6105/2005 Kaufvertrag 2005-04-28 Zuschreibung Gst 1537/3 1537/4 1545/3  

          1545/4 1545/5 1545/6 aus EZ 297                                       

  14  a 6907/2009 3233/2015 Einleitung des Zusammenlegungsverfahrens            

          Michelhausen III hins Gst 1279 1537/3 1545/3 (ABB-Z-160/0004)         

  17  a 5712/2013 Einleitung des Zusammenlegungsverfahrens Michelhausen III     

          bzgl Gst 1277 (ABB-Z-160/0020)                                        

  18  a 1360/2015 Einleitung des Zusammenlegungsverfahrens Michelhausen III     

          bzgl Gst 1492/1 (ABB-Z-160/0039)                                      

  23  a gelöscht                                                                

************************************* B *************************************** 

   1 ANTEIL: 1/1                                                                

     Marktgemeinde Michelhausen                                                 

     ADR: Tullner Straße 16, Michelhausen 3451                                  

      a Stand 1961 Eigentumsrecht                                               

      c gelöscht                                                                

************************************* C *************************************** 

  2 gelöscht                                                                    

*********************************** HINWEIS *********************************** 

Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS.                      

******************************************************************************* 

 

2. die der verkaufenden Partei grundbücherlich zur Gänze gehörende unter 

Zugrundelegung der Vermessungsurkunde der TERRAGON Vermessung ZT-

GmbH, GZ. 11189 durch Unterteilung des Grundstückes 1494 neu entstehende 

lastenfreie Trennfläche „7“ mit 102 m², inneliegend in EZ 5 des Grundbuches der 

Katastralgemeinde 20164 Pixendorf laut nachstehendem Grundbuchsauszug: 
 

KATASTRALGEMEINDE 20164 Pixendorf                                 EINLAGEZAHL 5 

BEZIRKSGERICHT Tulln                                                            

******************************************************* ABFRAGEDATUM 10.02.2022 

Letzte TZ 2412/2019                                                             

Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012         

************************************* A1 ************************************** 

   GST-NR  G BA (NUTZUNG)         FLÄCHE  GST-ADRESSE                           

     27/3    Landw(30)         *    218                                         

     61/2    Sonst(30)         *    181                                         

    255/2    Landw(10)         *    503                                         
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    255/3    Landw(10)         *    154                                         

   1228/1    Sonst(10)         *    683                                         

   1228/2    Sonst(10)             1600                                         

   1228/3    Sonst(10)         *    222                                         

   1443      Landw(10)         *    196                                         

   1470      Landw(10)         *   1441                                         

   1482      Sonst(30)         *    686                                         

   1494      Sonst(30)         (*  1742) Änderung in Vorbereitung               

   1564      Landw(10)         (*  4797) Löschung in Vorbereitung               

   GESAMTFLAECHE                (12423) Änderung in Vorbereitung                

Legende:                                                                        

*: Fläche rechnerisch ermittelt                                                 

Landw(10): landwirtschaftlich genutzte Grundflächen (Äcker, Wiesen oder Weiden) 

Landw(30): landwirtschaftlich genutzte Grundflächen (Verbuschte Flächen)        

Sonst(10): Sonstige (Straßenverkehrsanlagen)                                    

Sonst(30): Sonstige (Verkehrsrandflächen)                                       

************************************* A2 ************************************** 

  12  a 503/1963 Sicherheitszone Militärflugplatz Langenlebarn hins Gst 1389    

      b 5091/2007 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ 212       

  13  a 6881/2009 4985/2011 Einleitung des Zusammenlegungsverfahrens            

          Michelhausen III hins Gst 1564 (ABB-Z-160/0004)                       

  15  a gelöscht                                                                

************************************* B *************************************** 

   1 ANTEIL: 1/1                                                                

     Marktgemeinde Michelhausen                                                 

     ADR: Tullner Straße 16, Michelhausen 3451                                  

      a 281/1940 Eigentumsrecht                                                 

      c gelöscht                                                                

************************************* C *************************************** 

   1  a 3835/1961                                                               

          DIENSTBARKEIT der elektrischen Leitung über Gst 1470                  

          gem P 1 Dienstbarkeitsvertrag 1959-09-18 für NEWAG                    

          Niederösterreichische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft           

   2  a 145/1957                                                                

          DIENSTBARKEIT der Transformatorenstation und der                      

          elektrischen Leitung auf Gst 61/2                                     

          gem P 1 Dienstbarkeitsvertrag 1956-11-26 für NEWAG                    

          Niederösterreichische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft           

      b 1267/1977 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en)                  

          aus EZ 1                                                              

      c gelöscht                                                                

  9 gelöscht                                                                    

*********************************** HINWEIS *********************************** 

Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS.                      

******************************************************************************* 

 

Festgehalten wird, dass die vorbezeichneten Dienstbarkeiten CLNR. 1 und 2 nicht 

den Vertragsgegenstand betreffen. 

 

 

II. 
Die verkaufende Partei verkauft und übergibt hiemit an die kaufenden Parteien 

gleichteilig und diese kaufen und übernehmen von der verkaufenden Partei gleichteilig 

den im Vertragspunkt I. 1. und 2. näher bezeichneten Vertragsgegenstand mit allem 

rechtlichen und faktischen Zubehör und mit allen Rechten und Befugnissen, mit 

welchen die verkaufende Partei diesen bisher besessen und benützt hat oder doch 

dazu berechtigt ist. 

 

III. 
 

Als Kaufpreis wird ein Betrag in der Höhe von € 80,-- (Euro achtzig) pro Quadratmeter, 

insgesamt sohin ein Betrag in der Höhe  
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€ 8.880,-- 

(Euro achttausendachthundertachtzig) vereinbart. 

Eine Umsatzsteueroptierung wird ausdrücklich nicht vereinbart. 
Diese Kaufpreissumme zuzüglich 3,5 % Grunderwerbsteuer und 1,1 % gerichtliche Eintragungsgebühr 

in der Gesamthöhe von € 408,83 (Euro vierhundertacht Cent dreiundachtzig) wurde bereits vor 

allseitiger Vertragsunterfertigung in die treuhändige Verwahrung des Urkundenverfassers Notar Dr. 

Josef Strommer hinterlegt. 

Sämtliche Vertragsparteien erteilen dem Urkundenverfasser Notar Dr. Josef Strommer den 

unwiderruflichen Treuhandauftrag, nach grundbücherlicher Einverleibung des lastenfreien – 

ausgenommen allfällig von den kaufenden Parteien ausdrücklich selbst veranlasste Belastungen – 

Eigentumsrechtes für die kaufenden Parteien je zur Hälfte ob dem Vertragsgegenstand bzw. 

Zuschreibung des Vertragsgegenstandes zu der den kaufenden Parteien je zur Hälfte gehörenden 

Liegenschaft EZ 18 des Grundbuches der Katastralgemeinde 20164 Pixendorf und Einbeziehung des 

Vertragsgegenstandes in das Grundstück 10 und Vorliegen einer allfällig zur Finanzierung 

erforderlichen grundbuchsfähigen Pfandurkunde beim Treuhänder,  

1. eine allfällige Immobilienertragssteuer an das zuständige Finanzamt der verkaufenden Partei zu 

überweisen, 

2. die Kosten der Immobilienertragssteuerbemessung und –abfuhr zu entnehmen und 

3. den verbleibenden Restkaufpreis abzüglich allfälliger Anderkontospesen (€ 50,--) an die 

verkaufende Partei auf ein von dieser namhaft zu machendes Konto zu überweisen. 
Überdies ermächtigen die Vertragsparteien den Urkundenverfasser die 

Grunderwerbsteuerselbstbemessung und die Immobilienertragssteuerselbstbemessung 

vorzunehmen. 

 

IV. 
 
Für die angegebenen Flächenausmaße, eine besondere Beschaffenheit, ein bestimmtes Erträgnis 

oder eine gewisse Eignung des Vertragsgegenstandes wird seitens der verkaufenden Partei keine 

Haftung übernommen. Sie leistet jedoch Gewähr für die vollständige bestand-, abgaben- und 

bücherlich und außerbücherlich lastenfreie Übergabe. 

Die kaufenden Parteien erklären den Vertragsgegenstand eingehend besichtigt zu haben. 

Die verkaufende Partei haftet für die Freiheit von Altlasten und Kontaminierungen nur insoweit, als 

diese von ihr verursacht wurden oder ihr bekannt sind. 

 

 

V. 
 
Die Übergabe und Übernahme des Vertragsgegenstandes in den tatsächlichen Besitz und Genuss der 

kaufenden Parteien erfolgt mit dem Tage der allseitigen Vertragsunterfertigung, von welchem 
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Zeitpunkte an auch Gefahr und Zufall sowie die Verpflichtung zur Leistung der Steuern und sonstigen 

öffentlichen Abgaben und Lasten auf sie übergehen. 

 

 

VI. 
 

Die Kosten und Gebühren der Errichtung dieser Urkunde und ihrer grundbücherlichen 

Durchführung sowie jegliche sonst hieraus erwachsenden Auslagen, Verkehrssteuern 

und allfällig künftig zur Vorschreibung gelangende Ergänzungsaufschließungskosten 

im Sinne der NÖ. Bauordnung und Ergänzungsanschlussgebühren werden von den 

kaufenden Parteien getragen, die auch den Auftrag zur Vertragserrichtung erteilten. 

Die Kosten der im Vertragspunkt I. näher bezeichneten Vermessungsurkunde werden 

von den kaufenden Parteien getragen, die auch den Auftrag hiezu erteilten. 

Eine allfällige Immobilienertragssteuer und die Kosten der 

Immobilienertragssteuerbemessung und –abfuhr werden von der verkaufenden Partei 

getragen. 

 

 

VII. 
 

Die kaufenden Parteien erklären an Eides Statt, österreichische Staatsbürger zu sein. 

 

 

 

VIII. 
 

Sämtliche Vertragsparteien erteilen sohin ihre ausdrückliche Einwilligung, dass auf 

Grund dieser Urkunde ohne ihr ferneres Wissen und Einvernehmen ob dem im 

Vertragspunkt I. 1. und 2. näher bezeichneten Vertragsgegenstand das 

Eigentumsrecht für die kaufenden Parteien je zur Hälfte grundbücherlich einverleibt 

werden könne. 

 

 

IX. 
 

Dieser Kaufvertrag wird in einer für die kaufenden Parteien bestimmten Urschrift 

errichtet. Die verkaufende Partei erhält eine Abschrift. 

Bis zur vollständigen grundbücherlichen Durchführung verbleibt die einzige Urschrift 

dieses Vertrages in Verwahrung des Urkundenverfassers. 
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X. 
 

Die Marktgemeinde Michelhausen bestätigt, dass der Kaufpreis unter der Wertgrenze 

des § 90 NÖ Gemeindeordnung liegt. 

 

 

XI. 
 

Sämtliche Vertragsparteien nehmen zur Kenntnis, dass die diesem Kaufvertrag 

zugrundeliegende Vermessungsurkunde nur zur Gänze und nicht teilweise 

durchgeführt werden kann und somit dieser Kaufvertrag auch nur gemeinsam mit dem 

Kaufvertrag abgeschlossen zwischen Herrn Julian G r o b m ü l l e r , geb. 27.08.1996, 

Mayerhofstraße 41, A-3441 Pixendorf und Herrn Manuel G r o b m ü l l e r , geb. 

12.01.1994, Talstraße 36/8, A-3451 Michelhausen, als verkaufende Parteien 

einerseits und Herrn Anton K o n d a ,  geb. 13.9.1948, Mayerhofstraße 11, A-3441 

Pixendorf, als kaufende Partei andererseits betreffend die unter Zugrundelegung der 

im Vertragspunkt I. näher bezeichneten Vermessungsurkunde durch Unterteilung des 

Grundstückes .4 neu entstehende Trennfläche „3“ des Grundbuches der 

Katastralgemeinde 20164 Pixendorf durchgeführt werden kann. 

 

Tulln, am  
 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: 
 

Der Gemeinderat möge den Verkauf der Teilfläche 8 (9 m²) des Grundstückes Nr. 1493 und 
der Teilfläche 7 (102 m²) des Grundstückes Nr. 1494 laut Teilungsplan der TERRAGON 
Vermessung ZT - GmbH, GZ 11189, vom 25.11.2021, betreffend das Grundstück Nr. 10, KG 
Pixendorf, zum Preis von € 8.880,00 beschließen. 

 

 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 11 

Erhöhung und Anpassung der „Energieförderung der Marktgemeinde 
Michelhausen“ 
 

Der Bürgermeister trägt nachstehenden Antrag vor: 
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Antrag des Gemeindevorstandes: 
Der Gemeinderat möge wie folgt beschließen: 
 

• Erhöhung der „Energieförderung der Marktgemeinde Michelhausen für bestimmte 
Wohnraumheizungsmethoden von 50 % der Errichtungskosten, max. 1.500,00 Euro 
auf 50% der Errichtungskosten, max. 2.000,00 Euro 

• Ausweitung der Förderung auch auf die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den 
Dächern privater Haushalte (Hauptwohnsitz) sowie für Solarthermie-Anlagen privater 
Haushalte (Hauptwohnsitz) 

 

Änderungsantrag des Bürgermeisters: 

Der Bürgermeister stellt dazu den Antrag, in Abänderung zum Antrag des 

Gemeindevorstandes diesen Tagesordnungspunkt mit folgendem Schreiben dem 

Wirtschaftsstrukturausschuss zuzuweisen: 
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Beschluss über den Änderungsantrag des Bürgermeisters: Der Antrag wird 

angenommen.  

Abstimmungsergebnis: mit 4 Gegenstimmen (alle SPÖ & Unabhängige) 

 

 

 

Beschluss über den Antrag des Gemeindevorstandes: Der Antrag wird abgelehnt.  

Abstimmungsergebnis: mit 11 Gegenstimmen (alle ÖVP und GR Michal) 
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Tagesordnungspunkt Nr. 12 

NÖ HILFT – MICHELHAUSEN HILFT – Geldspende für die Unterstützung 
ukrainischer Flüchtlinge 
 

Der Bürgermeister trägt nachstehenden Antrag vor: 
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Antrag des Gemeindevorstandes: 
 
Der Gemeinderat möge wie folgt beschließen: 
 

• Pro Einwohner unserer Marktgemeinde (gemäß § 10 Abs. 7 Finanzausgleichsgesetz 
2017, endgültige Bevölkerungszahl mit Stichtag 31.10.2020 für das Finanzjahr 2022) 
soll ein Euro als Geldspende an NÖ HILFT ergehen. In Summe sollen dadurch 3.637,00 
Euro seitens der Marktgemeinde Michelhausen gespendet werden, um das Leid ein 
wenig zu mildern. 

 

 

 

 

Änderungsantrag des GGR Heinreichsberger: 

Herr GGR Heinreichsberger meldet sich zu Wort und trägt nachstehenden Gegenantrag vor: 
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Beschluss über den Änderungsantrag des GGR Heinreichsberger: Der Antrag 

wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

 

 

Beschluss über den Antrag des Gemeindevorstandes:  

Dieser Antrag wurde vom GGR Fröhlich zurückgezogen. 
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Tagesordnungspunkt Nr. 13 

Widmung ins öffentliche Gut bzw. Entwidmung laut Teilungsplanentwurf der 

TERRAGON Vermessung ZT - GmbH, GZ 11189, vom 25.11.2021, betreffend das 

Grundstück Nr. 10, KG Pixendorf 

Der Bürgermeister legt den Teilungsplanentwurf der TERRAGON Vermessung ZT - GmbH, GZ 
11189, vom 25.11.2021, betreffend das Grundstück Nr. 10, KG Pixendorf, vor. 
 
 

Antrag des Gemeindevorstandes: 
 
Der Gemeinderat möge beschließen, dass laut Teilungsplanentwurf der TERRAGON 
Vermessung ZT - GmbH, GZ 11189, vom 25.11.2021, betreffend das Grundstück Nr. 10, KG 
Pixendorf, 
 
… folgende Trennstücke des nachstehenden Grundstückes aus dem öffentlichen Gut der 
Marktgemeinde Michelhausen entwidmet und den Eigentümern folgender Grundstücke 
zugeschrieben wird: 
 

Trennstück vom GST EZ KG Ausmaß in m² zu GST EZ 

7 1494 5 Pixendorf 102 10 18 

8 1493 72 Pixendorf 9 10 18 

 
sowie folgende Trennstücke der nachstehenden Grundstücke in das öffentliche Gut der 
Marktgemeinde Michelhausen gewidmet und bei den Eigentümern abgeschrieben wird: 
 

Trennstück vom GST EZ KG Ausmaß in m² zu GST EZ 

1 9 18 Pixendorf 5 1224/4 141 

2 . 4 18 Pixendorf 3 1224/4 141 

 
 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 14 

Widmung ins öffentliche Gut bzw. Entwidmung laut Teilungsplan der TERRAGON 

Vermessung ZT - GmbH, GZ 11735, vom 17.02.2022, betreffend das Grundstück 

Nr. 1575/1, KG Pixendorf 

 
Der Bürgermeister legt den Teilungsplan der TERRAGON Vermessung ZT - GmbH, GZ 11735, 
vom 17.02.2022, betreffend das Grundstück Nr. 1575/1, KG Pixendorf vor. 
 
 

 

 

 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: 
 
Der Gemeinderat möge beschließen, dass laut Teilungsplan der TERRAGON Vermessung ZT - 
GmbH, GZ 11735, vom 17.02.2022, betreffend das Grundstück Nr. 1575/1, KG Pixendorf, 
 
… folgende Trennstücke des nachstehenden Grundstückes in das öffentliche Gut der 
Marktgemeinde Michelhausen gewidmet und bei den Eigentümern folgender Grundstücke 
abgeschrieben wird: 
 

Trennstück vom GST EZ KG Ausmaß in m² zu GST EZ 

1 1575/1 67 Pixendorf 1 1224/4 141 

3 1575/1 67 Pixendorf 5 1224/4 141 

 
… folgendes Trennstück des nachstehenden Grundstückes aus dem öffentlichen Gut der 
Marktgemeinde Michelhausen entwidmet und den Eigentümern folgenden Grundstückes 
zugeschrieben wird: 
 

Trennstück vom GST EZ KG Ausmaß in m² zu GST EZ 

2 1224/4 141 Pixendorf 5 1575/1 67 

 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 15 

Widmung ins öffentliche Gut bzw. Entwidmung laut Teilungsplan der 

Vermessung Schubert ZT-GmbH, GZ 41273-1, vom 25.02.2022, betreffend das 

Grundstück Nr. 189/1, KG Mitterndorf 

Der Bürgermeister legt den Teilungsplan der Vermessung Schubert ZT-GmbH, GZ 41273-1, 
vom 25.02.2022, betreffend das Grundstück Nr. 189/1, KG Mitterndorf vor. 
 
 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: 
 
Der Gemeinderat möge beschließen, dass laut Teilungsplan der Vermessung Schubert ZT-
GmbH, GZ 41273-1, vom 25.02.2022, betreffend das Grundstück Nr. 189/1, KG Mitterndorf, 
 
… folgendes Trennstück des nachstehenden Grundstückes in das öffentliche Gut der 
Marktgemeinde Michelhausen gewidmet und bei den Eigentümern folgender Grundstücke 
abgeschrieben wird: 
 

Trennstück vom GST EZ KG Ausmaß in m² zu GST EZ 

2 189/1 267 Mitterndorf 26 189/3 167 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

 

 

 

 

Dieses Sitzungsprotokoll wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am __________ 
genehmigt – abgeändert – nicht genehmigt. 

 

            
 Bürgermeister       Schriftführer  

        

Gemeinderat  Gemeinderat  Gemeinderat (SPÖ)  Gemeinderat (FPÖ) 


